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1 

Reglement   

über die amtlichen Publikationen 

(vom 1. Januar 2019)1

Art. 1 Dieses Reglement wird in Anwendung von § 7 
des Gemeindegesetzes (GG, LS 131.1) und § 1 der 
Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) erlassen. 

Art. 2 1 Amtliche Publikationen der Gemeinde Winkel 
werden auf der Website der Gemeinde 
(www.winkel.ch) veröffentlicht. 
2 Amtlich veröffentlicht werden Erlasse, allgemeinver-
bindliche Beschlüsse, Wahlergebnisse und Todesfälle. 

Art. 3 Amtliche Publikationen werden zweimal wö-
chentlich, jeweils am Dienstag und Freitag, auf der 
Website der Gemeinde aufgeschaltet. 

Art. 4 Bekanntmachungen gestützt auf das Planungs- 
und Baugesetz (PBG, LS 700.1) werden zusätzlich im 
kantonalen Amtsblatt veröffentlicht. 

Art. 5 Für die mit der amtlichen Publikation verbunde-
nen Rechtswirkungen, insbesondere die Fristauslö-
sung, ist die elektronische Fassung massgebend. 

Art. 6 1 Die Gemeindeverwaltung gewährleistet die 
Unveränderbarkeit der elektronischen Publikationen. 
2 Sie werden zu diesem Zweck von der Gemeinde-
kanzlei mit einer elektronischen Signatur oder einem 
elektronischen Siegel versehen. 

Art. 7 Die amtlichen Publikationen können bei der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Art. 8 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2019 in 
Kraft. 

                                      

1 
Genehmigt mit GR-Beschluss Nr. 290 vom 5. November 2018. 
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